Muster-Betriebsvereinbarung: Bereitstellung und Pflege von Persönlicher Schutzausrüstung

zwischen der Firma ...............................................................,
vertreten durch den/die Vorsitzende/n der Geschäftsleitung, und dem Betriebsrat ................................,
vertreten durch den/die Vorsitzende/n, über die
Bereitstellung, das Tragen und die Pflege von Persönlicher Schutzausrüstung

Präambel 
Die Geschäftsleitung und der Betriebsrat sind sich darüber einig, dass eine Persönliche Schutzausrüstung (PSA) eine wirksame Schutzmaßnahme ist, um Risiken bei der Arbeit zu minimieren. Die vorliegende Betriebsvereinbarung regelt die Bereitstellung, das Tragen und die Pflege von PSA.
§ 1 Geltungsbereich 
Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Mitarbeiter der Firma und die Auszubildenden.
§ 2 Begriffsbestimmungen
Unter einer PSA wird im Sinne dieser Betriebsvereinbarung Schutzkleidung und besondere Schutzausrüstung verstanden. Dazu gehören u. a.
· Gehörschutz (Ohrstöpsel, Ohrschutzbügel, Otoplastiken)
· Schutzhelme bzw. sonstiger Kopfschutz
· Schutzschuhe (verschiedene Modelle gegen Verletzungen durch mechanische Einflüsse, Hitze, ätzende Stoffe usw.)
· Schutzbrillen, sonstiger Augen- und Gesichtsschutz
· Atemschutzmasken gegen Stäube und sonstiger Atemschutz
· Schutzhandschuhe 
· Schutzkleidung gegen Verbrennungen, Verbrühungen, Verschmutzungen und für sonstigen Körperschutz
Die Aufzählung ist nicht abschließend und kann je nach Bedarf erweitert werden.
§ 3 	Bereitstellung von Schutzausrüstung
(1) Der Betrieb stellt allen Beschäftigten kostenlos geeignete Schutzkleidung und besondere Schutzausrüstung zur Verfügung.
(2) Beschäftigte, die eine Schutzkleidung und/oder besondere Schutzausrüstung tragen müssen, werden durch den Arbeitgeber bzw. die Sicherheitsfachkraft oder den Vorgesetzten entsprechend unterwiesen.
§ 4	Nutzung der Schutzausrüstung
(1) Die Beschäftigten sind verpflichtet, die Schutzausrüstung pfleglich zu behandeln, in einsatzfähigem Zustand zu halten und an den dazu vorgesehenen Orten aufzubewahren.
(2) Im Fall der Beschädigung von Schutzausrüstungen muss dem Sicherheitsbeauftragten unverzüglich Meldung erstattet werden.
(3) Der Arbeitgeber trägt die Kosten für Instandsetzung, Wartung und Reinigung. Die Beschäftigten reinigen ihre besondere Schutzausrüstung nach der Nutzung selbst; Schutzkleidung wird durch den Arbeitgeber gereinigt.
§ 5	Auswahl der Schutzausrüstung
(1) Der Arbeitgeber, die Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Sicherheitsbeauftragte ermitteln zusammen mit dem Betriebsrat im Arbeitsschutzausschuss mindestens einmal im Jahr den erforderlichen Bedarf an Schutzkleidung und besondere Schutzausrüstung. Die Bedarfsermittlung umfasst die Erstanschaffung wie auch den notwendigen Ersatz an Schutzmitteln.
(2) Um eine hohe Akzeptanz bei den Beschäftigten zu garantieren, wird, wenn nötig, ein Trageversuch von 8 Wochen mit verschiedenen Modellen durchgeführt, bevor eine endgültige Auswahl getroffen wird.
§ 6	Sanktionen
Alle Führungskräfte und Sicherheitskräfte sind verpflichtet, auf die Einhaltung der Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung hinzuwirken. Sie sind verpflichtet, die Beschäftigten auf die Pflichten aus der Vereinbarung hinzuweisen und zu ihrer Einhaltung aufzufordern. Unterlässt die Führungskraft dies, so kann sie abgemahnt werden. Ebenso kann der Beschäftigte abgemahnt werden, wenn er gegen diese Betriebsvereinbarung verstößt.
§ 7 	Schlussbestimmungen 
(1) Diese Betriebsvereinbarung tritt mit der beiderseitigen Unterzeichnung in Kraft.
(2) Sie kann mit einer Frist von (3 Monaten) schriftlich gekündigt werden.

(Ort / Datum)
Für die Geschäftsleitung ____________________________
Für den Betriebsrat ________________________________
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